
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Eva Mückstein, Freundinnen und Freunde zum Bericht des 
Gesundheitsausausschusses über die Regierungsvorlage (672 d.B.) über ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Herstellen und das 
Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die Werbung für Tabakerzeugnisse 
und den Nichtraucherschutz (Tabakgesetz), das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Körperschaftsgesetz 1988, das Arbeitsinspektionsgesetz 1993 und das Bundes
Bedienstetenschutzgesetz geändert werden (734 d. B.) 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über das Herstellen und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die 
Werbung für Tabakerzeugnisse und den Nichtraucherschutz (Tabakgesetz), sowie 
weitere Gesetze geändert werden (672 d.B.), in der Fassung des Berichtes des 
Gesundheitsausschusses (734 d.B.), wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 1 Z.3 erhält der bisherige Abs.4 die Bezeichnung Abs.5. 
Abs.4 (neu) lautet: 

,,(4) Bei Einrichtung eines Raucherraumes ist durch eine raumlufttechnische Anlage 
zu gewährleisten, dass der Rauch gefiltert und unmittelbar in die Außenluft abgeführt 
wird. Weiters muss eine automatisch schließende Tür vorhanden sein. Die 
raumlufttechnischen Anlage ist nach dem Stand der Technik zu planen, in Betrieb zu 
nehmen und gemäß Arbeitsstättenverordnung regelmäßig zu warten." 

2. In Art. 1 Z. 11 wird in § 17 Abs. 9 das Datum" 1. Mai 2018" durch" 1.Jänner 2017" 
und das Datum ,,30. April 2018" durch ,,31. Dezember 2016" ersetzt. 

Begründung 

Zu 1. 
Die Regierungsvorlage sieht vor, dass in Hotels und vergleichbaren 
Beherbergungsbetrieben und in sonstigen Räumen öffentlicher Orte (z.B. 
Krankenanstalten) Raucherräume eingerichtet werden können. 
Formulierungen wie "sofern gewährleistet ist, dass aus diesem Nebenraum der 
Tabakrauch nicht in den mit Rauchverbot belegten Bereich dringt. .. " reichen jedoch 
erfahrungsgemäß nicht aus, um eine tatsächlich wirksame Abtrennung zu erreichen. 
Aus den Stellungnahmen von AUVA, Arbeitskreis Innenraumluft des BMLFUW und 
Austrian Standards geht klar hervor, dass § 13 um lüftungstechnische Anforderungen 
nach dem Stand der Technik zu ergänzen ist, da ansonsten die Rauchfreiheit der 
angrenzenden Räume nicht garantiert werden kann. 
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Auch wenn im Raucherraum keine Speisen und Getränke verabreicht oder 
konsumiert werden dürfen, müssen Beschäftigte des Beherbergungsbetriebes diesen 
Raum betreten, um z.B. Reinigungsarbeiten durchzuführen. Die 
Gesundheitsgefährdung dieser Beschäftigten muss zumindest verringert werden, 
indem der Raum mit einer gut wirksamen mechanischen Be- und Entlüftung 
auszustatten ist. Die Installation einer geeigneten raumlufttechnischen Anlage mit 
erhöhtem Abluftvolumen und Unterdruck ist bei Raucherräumen seit Jahrzehnten 
Stand der Technik und wird auch in anderen Ländern wie z.B. Italien gesetzlich 
vorgeschrieben. 

Zu 2. 
Die lange Übergangsfrist von 3 Jahren bis zum 1. Mai 2018 wird von vielen Seiten 
kritisiert. 
Mit der geplanten Novelle des Tabakgesetzes setzt die Republik Österreich als 
eines der letzten Länder die Rauchfreiheit in Lokalen und Gaststätten um. 
Durch eine Verkürzung der Übergangsfrist wäre es möglich, weitere 
tabakverursachte Erkrankungen und Todesfälle zu vermeiden. 
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